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(54) Vorrichtung zum Anbringen von Etikettenstreifen an Behältnissen

(57) Vorrichtung (1) zum Anbringen von Etiketten-
streifen (10) an Behältnissen (20) mit einer Transport-
einrichtung (2), welche die Behältnisse (20) transportiert,
wobei die Transporteinrichtung (2) eine Vielzahl von Hal-
teeinrichtungen (12) zum Halten und Transportieren der
Behältnisse (20) aufweist, und wobei die Transportein-
richtung (2) derart gestaltet ist, dass die Behältnisse (20)
jeweils um eine vorgegebene Achse (L) drehbar sind, mit
einer Etikettenausgabeeinrichtung (4), welche einen er-
sten Bereich (10a) eines schrumpffähigen Etikettenstrei-
fens (10) an die Behältnisse (20) heranführt, mit einer
ersten Auftrageinrichtung (6), welche einen durch Strah-

lung härtbaren Klebstoff zum Ankleben wenigstens eines
Bereichs (10a, 10b) des Etikettenstreifens (10) aufträgt.
Erfindungsgemäß weist die Vorrichtung (1) eine Strah-
lungseinrichtung (8) auf, welche den Klebstoff bestrahlt,
um ein Härten des Klebstoffs zu bewirken, sowie eine
Andrückeinrichtung (16), um einen zweiten Bereich (10b)
des Etikettenstreifens (10) an das Behältnis (20) und/
oder an den ersten Bereich (10a) anzudrücken, wobei
die Strahlungseinrichtung (8) derart angeordnet ist, dass
sie denjenigen Klebstoff bestrahlt, welcher zum Befesti-
gen des zweiten Bereichs (10b) des Etikettenstreifens
(10) an dem Behältnis (20) oder dem ersten Bereich (10a)
des Etikettenstreifens (10) dient.
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